
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie Methoden 
Krankenhausbehandlung: 
Einsatz von ausschließlich antikörperbeschichteten 
Stents zur Behandlung von Koronargefäßstenosen 
bei Patientinnen und Patienten mit niedrigem 
Restenoserisiko 

Vom 27. November 2015 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 27. November 2015 
beschlossen, die Richtlinie zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 
(Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung) in der Fassung vom 21. März 2006 
(BAnz 2006 S. 4466), zuletzt geändert am 20. August 2015 (BAnz AT 03.11.2015 B8), wie 
folgt zu ändern: 

 

I. In § 4 Abs. 2 (ausgeschlossene Methoden im Rahmen der Krankenhausbehandlung 
und klinischer Studien) wird in Nummer 1 (Einsatz von ausschließlich 
antikörperbeschichteten Stents zur Behandlung von Koronargefäßstenosen) nach 
Nummer 1.1 folgende Nummer 1.2 angefügt: 

„1.2 Bei Patientinnen und Patienten mit niedrigem Restenoserisiko, für die die 
Anwendung eines medikamentenbeschichteten Stents (drug eluting stent, DES) 
in Betracht kommt." 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 27. November 2015 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

BAnz AT 22.02.2016 B2

http://www.g-ba.de/



